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Vorbemerkungen zur Programm-Entwicklung ‚Urban_Link Graz-West’ im 
Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II  
 
Die Kommission der Europäischen Kommission hat mit Beschluss vom 16.10.2001 das Programm 
‚urban_link Graz West‘ im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II genehmigt.  
Gem. Artikel 37, Absatz 1 der Allgemeinen Strukturfonds-Verordnung (VO 1260/1999) wird von der 
Verwaltungsbehörde innerhalb von sechs Monaten nach Ende jedes vollen Kalenderjahres der 
Durchführung ein jährlicher Durchführungsbericht vorgelegt und dem Begleitausschuss zur 
Beschlussfassung vorgelegt. Die Erstellung des vorliegenden Durchführungsberichts für das Jahr 2001 
erfolgte auf Basis des Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen zum jährlichen Durchführungsbericht 
über die Strukturfondsinterventionen. 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Berichtsjahr 2001 im Zeichen des Programmgenehmigungs-
verfahrens stand, das im Oktober 2001 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die Genehmigung der 
Ergänzung zur Programmplanung erfolgte – außerhalb des Berichtszeitraumes – im Februar 2002. 
 
 
Rückblick 1999 und 2000: 
5.10.1999  Auf Grund des Auftrags der URBAN-Steuerungsgruppe wurde von Seiten des Amts für 

Stadtentwicklung und Stadterhaltung eine Vorbereitung einer möglichen Teilnahme von 
Graz an der GI URBAN II in Angriff genommen.  

21.2.2000 Mitteilung des Österreichischen Städtebundes über die Modalitäten der nationalen 
Ausscheidung. Als Einreichfrist für Programmvorschläge wird der 31.5.2000 festgesetzt. 

24.3.2000 Auftrag des Stadtsenats zur Recherche und Erstellung eines Programmvorschlages 
14.4.2000 Alternativenentscheidung im Stadtsenat zwischen zwei Projektgebieten (Lend bzw. Graz-

West): Als Gebietskulisse wird ein Projektgebiet im Grazer Westen festgelegt. 
28.4.2000 Veröffentlichung der Leitlinien, Mitteilung der Kommission an die Mitgliedsstaaten  
5.5.2000 Rundschreiben der A10/7 an alle Ämter mit der Bitte um Bekanntgabe geeigneter 

Projekte 
22.5.2000 Information des Österreichischen Städtebundes über die Verlängerung der Einreichfrist. 

Neuer Termin: 30.6.2000 
16.6.2000 Präsentation und Annahme des Programmvorschlages ‚Urban_Link Graz-West‘ im 

Stadtsenat 
29.6.2000 Einreichung des Programmvorschlages beim Österreichischen Städtebund zur nationalen 

Entscheidung (Mitbewerber: Wien, Linz) 
13.7.2000 Bestätigung der Einreichung durch den Österreichischen Städtebund und Mitteilung der 

Weiterleitung der Daten an einen externen Gutachter (Österreichisches Institut für 
Raumplanung, ÖIR) 

26.7.2000 Mitteilung des ÖIR an die A10/7 über nachzuliefernde Daten 
10.8.2000 Übermittlung der nachgeforderten Daten an das ÖIR 
11.9.2000 Mitteilung des Österreichischen Städtebundes über die Entscheidung zu Gunsten von Graz 

und Wien (jeweils EUR 4,20 Mio.); vorbehaltlich des Einverständnisses der Europäischen 
Kommission, 2 Programme zu benennen. 

8.11.2000 Gemeinderatsgrundsatzbeschluss zum Operationellen Programm URBAN Graz 
‚Urban_Link Graz-West‘.  
Der Gemeinderat beschließt das Operationelle Programm Urban_Link Graz-West  in seiner 
Sitzung am 8.11.2000 einstimmig und stellt eine nationale Kofinanzierung durch die 
Stadt Graz in der Höhe von EUR 11,85 Mio. bereit. 

19.11.2000 Einreichung des OP bei der Europäischen Kommission 
20.11.2000 Beginn des Förderzeitraumes 
12.12.2000 Akzeptanzerklärung der Europäischen Kommission zu beiden österreichischen URBAN-

Programmen.  
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Berichtszeitraum 2001: 
09.05.2001 Aufnahme der Stadt Graz in das Deutsch-Österreichische URBAN-Netzwerk als erste 

österreichische Stadt (22. Netzwerk-Tagung in Chemnitz) 
06.06.2001 Beauftragung der ‚Externen Unterstützung der Programmleitung’ nach Durchführung eines 

Verhandlungsverfahrens 
27.06.2001 Verhandlungsrunde nach den Interservice-Konsultationen der Kommission in Brüssel 
16.10.2001 Genehmigung des überarbeiteten Operationellen Programms ‚Urban_Link Graz-West’ 

durch die Europäische Kommission 
22.11.2001 Unterzeichnung des Programms durch Kommissar Michel Barnier (EK) sowie Stadtrat 

Franz Josel und Programmkoordinator Hansjörg Luser (Stadt Graz) in Wien 
29.11.2001 Gemeinderatsbeschluss zur Teilnahme der Stadt Graz am Deutsch-Österreichischen 

URBAN-Netzwerk 
03.12.2001 Vorstellung des überarbeiteten Programmdokuments sowie der Eckdaten zur Ergänzung 

zur Programmplanung in der URBAN-Steuerungsgruppe 
19.12.2001 Einreichung der ‚Ergänzung zur Programmplanung’ für das Programm ‚Urban_Link Graz-

West’ bei der Österreichischen Raumordnungskonferenz als gemeinsames Sekretariat der 
Begleitausschüsse  

 
 
1.   Für die Durchführung der Intervention (Programm) relevante Änderungen 

der Rahmenbedingungen 
 
Im Berichtszeitraum 2001 gab es keine  für die Durchführung der Intervention relevanten Änderungen der 
Rahmenbedingungen (insbesondere signifikante sozioökonomische Entwicklungen, Änderungen nationaler, 
regionaler oder sektorieller Politiken und des Bezugsrahmens gemäß Artikel 9, VO 1260/1999). 
Eine jeweils aktualisierte Gesamtdarstellung der sozioökonomischen Entwicklung im Programmgebiet wird 
ab 2002 erfolgen; für das Jahr 2000 wurden die entsprechenden Werte im Operationellen Programm 
angegeben.   
 
 
2.  Stand der Durchführung der einzelnen Schwerpunkte und Maßnahmen 
 
Im Jahr 2001 erfolgte lediglich die Festlegung des inhaltlichen und finanziellen Rahmens von zwei 
Maßnahmen im Bereich der Technischen Hilfe (siehe grafische Darstellung bzw. Projektdatenblätter). Der 
Rahmen für beide Maßnahmen wurde bereits im Operationellen Programm vorgegeben und vom 
Gemeinderat bestätigt. Die entsprechenden materiellen bzw. Ergebnis- und Auswirkungsindikatoren 
wurden – auf Maßnahmenebene – in der Ergänzung zur Programmplanung definiert. Für beide 
Maßnahmen liegen derzeit keine Werte vor (vgl. Pkt. 4.1 des Berichts).  
Da die Annahme der Ergänzung zur Programmplanung erst am 12.2.2002 erfolgte, konnten im 
Berichtszeitraum keine weiteren Operationen/Maßnahmen durchgeführt werden. Im Berichtszeitraum 
wurden jedoch bei allen Maßnahmen Vorgespräche mit potenziellen ProjektträgerInnen geführt und 
Arbeiten im Bereich der Projektentwicklung durchgeführt.  
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Projekt-Nr.: TH-1 
Projekttitel: Technische Hilfe 1 (Verwaltung, Durchführung, Begleitung und Kontrolle) 
  
Projektträger  
Stadt Graz, Amt für Stadtentwicklung und Stadterhaltung, Europaplatz 20, 8020 Graz 
Ansprechpersonen: DI Hansjörg Luser und MMag. Alexander Ferstl 

 
Projektziel   
�� Mit der Maßnahme TH-1 soll eine effiziente und zeitgerechte administrative Abwicklung des vorliegenden Programms 

sichergestellt werden.  
�� Die Umsetzung des Programms hinsichtlich der finanziellen Ausschöpfung der indikativen Mittel und der positiven Wirkungen 

des Programms soll so erfolgreich durchgeführt werden, dass die zusätzlichen Finanzmittel im Rahmen der 
leistungsgebundenen Reserve gem. Art. 44 in Anspruch genommen werden können.  

�� Das laufende Programm-Monitoring und Programm-Controlling und, darauf aufbauend, die Begleitung des Programms sollen in 
einer Qualität realisiert werden, dass – im Sinne einer rollierenden Planung – ständige Verbesserungen des Programmvollzugs 
noch während der Programmlaufzeit vorgenommen werden können. 

 
Projektinhalt  
Der Maßnahmenbereich umfasst Operationen zur Verwaltung, Durchführung, Begleitung und Kontrolle des URBAN-Programms, d.h. 
Ausgaben, die gemäß Pkt. 2 der Regel 11 der VO 1685/2000 vom 29.7.2000 kofinanziert werden können. Generelles Ziel ist die 
effiziente und zielkonforme Abwicklung des Programms; im Rahmen der Maßnahme TH-1 ‚Verwaltung, Durchführung, Begleitung 
und Kontrolle‘ sind folgende Aktivitäten durchzuführen: 
�� Organisation der Begleitung des Programms und Durchführung des Programm-Managements 
�� Durchführung des Programm-Controllings und des EDV-gestützten Programm-Monitorings  
�� Erstellung von Berichten zum Stand der Programmumsetzung (Jahres- und Fortschrittsberichte) 
�� Vorbereitung, Auswahl, Beurteilung, Begleitung und interne Bewertung der Intervention und der Operationen 
�� Koordinierungstätigkeit zwischen den für die Programmumsetzung maßgeblichen Institutionen  
�� Durchführung einer Finanzkontrolle durch den unabhängigen Stadtrechnungshof der Landeshauptstadt Graz. 
�� Unterstützung von Prüfungen und Vor-Ort-Kontrollen der Operationen (EFRE-Finanzkontrolle) 
�� Durchführung der Begleitausschüsse und -unterausschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung der Intervention 
�� Einrichtung einer Steuerungsgruppe URBAN II Graz und Durchführung von Sitzungen der Steuerungsgruppe im 

Zusammenhang mit der Durchführung einzelner Operationen  
�� Programmvorbereitungsarbeiten für die nächste Programmplanungsperiode der EU-Strukturfonds 
�� Bereitstellung von personellen Ressoucen zur Ausführung der oben genannten Aufgaben (Ausgaben für Gehälter, 

Dienstleistungen) 
 

Erzielte Resultate im Berichtszeitraum 2001  
�� Installierung und Durchführung eines internen Programm-Managements in der Verwaltungsbehörde  

(Programmleitung: DI Hansjörg Luser; Operatives Programm-Management: MMag. Alexander Ferstl) 
�� Beauftragung und Durchführung einer externen Unterstützung der Programm-Leitung:  

ARGE Eisenköck-Peyker-Kampus Consulting (DI Daniel Kampus; Mag. Doris Kampus) 
�� Durchführung eines laufenden Programm-Controllings in der Verwaltungsbehörde 
�� Abstimmung mit nationalen und regionalen Gremien und Kooperationsstellen sowie mit der Europäischen Kommission (v.a. im 

Zuge des Programm-Genehmigungsverfahrens) 
�� Einsetzung/Fortführung der URBAN-Steuerungsgruppe für das Programm ‚Urban_Link Graz-West’ 
�� Laufende Projekt-Akquisition und -Vorbereitung für das kommende Berichtsjahr 

 
Genehmigte Mittel (in EUR)  
EU-EFRE : 180.000 Stadt Graz: 360.000 Gesamt: 540.000 Zeitraum: 2000-2008 
  
Relevante Beschlüsse  
Operationelles Programm, Entscheidung der KOM v. 16.10.2001 (Inhalte; Förderfähigkeit der Ausgaben ab 20.11.2000) 
GR-B vom 6.6.2001 (Projekt-Genehmigung Externe Unterstützung der Programmleitung) 
Ergänzung zur Programmplanung, Beschluss des BA v. 12.2.2002 (Beschluss auf Maßnahmenebene) 
GR-B vom 14.2.2002 (Projekt-Genehmigung Technische Hilfe 1) 

 
Projektbeginn: 2000 Geplanter Projektabschluss: 2008 
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Projekt-Nr.: TH-2 
Projekttitel: Technische Hilfe 2 (Information, Erfahrungsaustausch und Wissenschaft) 

 
Projektträger 
Stadt Graz, Amt für Stadtentwicklung und Stadterhaltung, Europaplatz 20, 8020 Graz 
Ansprechpersonen: DI Hansjörg Luser und MMag. Alexander Ferstl 
 
Projektziel  
�� Mit der Maßnahme TH-2 soll eine effiziente und zielkonforme Abwicklung des vorliegenden Programms, insbesondere im 

Bereich der Publizitätsmaßnahmen, sichergestellt werden.  
�� Durch die Informations- und Publizitätsarbeit sollen eine möglichst aktive Beteiligung der ansässigen Bevölkerung an der 

Realisierung des Programms erreicht und gleichzeitig innovative Ansätze gestärkt werden. Dabei soll auch die breite 
Öffentlichkeit über die von der EU ideell und materiell mitgetragene Regionalpolitik informiert werden (vgl. 
Kommunikationsaktionsplan).  

�� Durch den internationalen Erfahrungsaustausch und die wissenschaftliche Begleitung des Programms, einschließlich der 
Programm-Evaluierung, können innovative Lösungen und neue Ansätze im Bereich der Programm- und Projektabwicklung 
gefördert werden. 

 
Projektinhalt 
Der Maßnahmenbereich umfasst weitere Operationen im Bereich der technischen Hilfe, wie Studien, Seminare, 
Informationsmaßnahmen, Bewertung und Anschaffung/Einrichtung rechnergestützter Systeme für die Verwaltung, Begleitung und 
Bewertung, d.h. Ausgaben, gemäß Pkt. 3 der Regel 11 der VO 1685/2000 vom 29.7.2000 kofinanziert werden können (‚Sonstige 
Aktivitäten im Rahmen der Technischen Hilfe‘). Im Rahmen der Maßnahme TH-2 ‚Information, Erfahrungsaustausch und 
Wissenschaft‘ sind folgende Aktivitäten zu realisieren: 
�� Umsetzung von Informations- und Publizitätsmaßnahmen gem. Art. 46 der VO (EG) Nr. 1260/1999 zur Bekanntmachung der 

Ziele, Strategien und Förderungsmöglichkeiten des Programms in der Öffentlichkeit und zur Aktivierung potenzieller 
FörderungswerberInnen und ProjektträgerInnen 

�� Veröffentlichung des PGI ‚urban_link Graz West‘ 
�� Einrichtung und Betrieb der interaktiven Website ‚www.urban-link.at‘ als Informations- und Kommunikationsplattform 
�� Informations-, Aktivierungs- und Beratungstätigkeit über das Programm, dessen Maßnahmen und Projekte sowie damit 

korrespondierende bzw. dazu komplementäre Politik- und Förderungsbereiche, insbesondere zur Stärkung innovativer Ansätze.  
�� Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die programmumsetzungsverantwortlichen Stellen 
�� Durchführung eines (internationalen) Erfahrungsaustausches und Teilnahme an Informationsnetzwerken, insbesondere am 

Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerk  
�� Erstellung von Entwicklungskonzepten und Inanspruchnahme von Beratungsleistungen  
�� Erstellung und Förderung von programmbezogenen, wissenschaftlichen Studien und Forschungen (wissenschaftliche 

Begleitung) 
�� Akquisition, Aufbereitung, Auswertung, Dokumentation und Publizierung von programmbezogenen Daten  
�� Anschaffung, Aufbau und Verwaltung von elektronischen Datenbanksystemen  

und vergleichbaren rechnergestützten Systemen für die Verwaltung, Begleitung und Bewertung 
�� Durchführung der Programmbewertung (Evaluierung) gem. Art. 41, 42 und 43 der VO (EG)  
 
Erzielte Resultate im Berichtszeitraum 2001 
�� Vorbereitung und Durchführung erster Informations- und Publizitätsmaßnahmen (Programmgenehmigung) (siehe Anhang) 
�� Corporate design für das Urban_Link Graz-West-Programm (siehe Anhang) 
�� Veröffentlichung des PGI ‚urban_link Graz West‘ 
�� Durchführung von Informations-, Aktivierungs- und Beratungstätigkeit über das Programm  
�� Durchführung eines (internationalen) Erfahrungsaustausches und Teilnahme an Informationsnetzwerken, insbesondere am 

Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerk: Beitritt der Stadt Graz zum Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerk 
�� Aufbau eines elektronischen Online-Datenbanksystems zur Programm- und Projektabwicklung  
 
Genehmigte Mittel (in EUR)  
EU-EFRE : 180.000 Stadt Graz: 360.000 Gesamt: 540.000 Zeitraum: 2000-2008 
 
Relevante Beschlüsse 
Operationelles Programm, Entscheidung der KOM v. 16.10.2001 (Inhalte, Förderfähigkeit der Ausgaben ab 20.11.2000) 
Ergänzung zur Programmplanung, Beschluss des BA v. 12.2.2002 (Beschluss auf Maßnahmenebene, Kommunikationsaktionsplan) 
GR-B vom 14.2.2002 (Projekt-Genehmigung Technische Hilfe 1) 
 
Projektbeginn: 2000 Geplanter Projektabschluss: 2008 
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3.  Finanzielle Abwicklung 
 
Im Berichtszeitraum ist nach Genehmigung des Programms eine Vorauszahlung der Kommission bei der 
Zahlstelle (vom Bundeskanzleramt beauftragt: ERP-Fonds, Wien) in der Höhe von 7% der SF-Mittel 
eingegangen.  
Tatsächlich getätigte Ausgaben im Bereich der Technischen Hilfe konnten im Berichtszeitraum von der 
Verwaltungsbehörde als maßnahmenverantwortliche Stelle nicht bei der Zahlstelle eingereicht werden, da 
die Einrichtung des Monitoringsystems erst nach Beschluss der Ergänzung zur Programmplanung erfolgt 
ist.  
 
 
4.  Von der Verwaltungsbehörde und dem Begleitausschuss getroffene 

Vorkehrungen zur Sicherung der Qualität und der Effizienz der 
Durchführung 

 
Im Berichtszeitraum waren keine Schritte notwendig, um die Qualität des Programms zu verbessern oder 
in seiner Wirkung zu verstärken. 
 
4.1 Bewertungs- und Begleitsysteme 

Die Datenerhebung für die Aufstellung von Indikatoren wird ab dem Jahr 2002 im Rahmen der 
geplanten Operation ‚Stadtteil-Monitoring’ erfolgen.  
Die Konstituierung des Begleitausschusses erfolgte am 12.2.2002 (außerhalb des Berichtszeit-
raumes). 
Im Berichtszeitraum fand eine Sitzung der URBAN-Steuerungsgruppe statt (3. Dezember 2002), 
in der die Eckdaten der ‚Ergänzung zur Programmplanung’ vorgestellt und beschlossen wurden.  

4.2 Maßnahmen der Finanzkontrolle 
Die Finanzkontrolle des EFRE für das Programm ‚Urban_Link Graz-West’ wird vom 
Bundeskanzleramt, Abt. IV/3, in Zusammenarbeit mit dem Stadtrechnungshof der 
Landeshauptstadt Graz wahrgenommen; eine Darstellung des Verwaltungs- und Kontrollsystems 
wurde im 1. Quartal 2002 an die Europäische Kommission übermittelt.  Allgemeine Hinweise zur 
Abwicklung der Finanzkontrolle finden sich im Operationellen Programm. 
Im Berichtszeitraum gab es keine Prüffeststellungen oder Probleme bei der finanziellen 
Abwicklung; es wurden keine Unregelmäßigkeiten gem. VO 1681/94 beobachtet.  

4.3 Zusammenfassung der wichtigsten aufgetretenen Probleme 
nicht relevant (vgl. Pkt. 5.2 des Jahresberichts) 

4.4 Inanspruchnahme der technischen Hilfe 
Bei der Verwendung bzw. Genehmigung der Mittel im Bereich der technischen Hilfe wurde von 
der Verwaltungsbehörde als maßnahmenverantwortliche Stelle sichergestellt, dass eine Trennung 
der Mittel im Sinne von Pkt. 2 und 3 der Regel 11, VO(EG) 1685/2000, erfolgt ist.  

4.5 Maßnahmen zur Gewährleistung der Publizität der Intervention 
Nach Genehmigung des Programms erfolgte eine Information der potenziell Begünstigten sowie 
der breiten Öffentlichkeit über die Print-Medien.  
Im Zuge der Programmerstellung wurde bereits ein corporate design für alle Maßnahmen/ 
Operationen festgelegt, das in Hinkunft die Wiedererkennung der EU-geförderten Aktionen im 
Rahmen von Urban_Link Graz-West sicherstellen soll. Beispiele der Anwendung finden sich im 
Anhangteil des Berichts. 
Laufende Informationen zum Programmstatus sind ab Mai 2002 unter www.urban-link.at 
abrufbar. 
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5.  Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Vereinbarkeit mit den 
Gemeinschaftspolitiken sowie zur Gewährleistung der 
Gesamtkoordinierung getroffen wurden 

 
Die Gewährleistung der Vereinbarkeit mit Gemeinschaftspolitiken und die Gesamtkoordinierung des 
Programms wurden bei den im Berichtszeitraum gesetzten Aktionen berücksichtigt. Entsprechende 
Bestimmungen wurden in das Operationelle Programm aufgenommen. 
 
  
 

Anhang 
 
Finanztabelle gem. Art. 37 der ASF-VO  
Presseinformation November 2001 
Corporate Design Urban_Link Graz-West  
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Anlage zum Jahresbericht 2001

Finanztabelle* für den jährlichen Durchführungsbericht, aufgeschlüsselt nach Schwerpunkten und Maßnahmen (in Euro)
Referenznummer der Kommission für die betreffende GI: CCI.2000.AT.16.0.PC.002
Titel: URBAN II Graz-West (Urban_Link Graz-West)
Jahr: 2001

Schwerpunkt/ Maßnahme Insgesamt**

Insgesamt 
getätigte und 
bescheinigte 

zuschußfähige 

% der 
zuschußfähigen 

Kosten Sonstige
Interventionsbereich*** 

(Code + %)
1 2 3 = 2/1

Schwerpunkt 1 0 0 0 0
Maßnahme 1.1 0 0 0 0
Maßnahme 1.2 0 0 0 0
Maßnahme 1.3 0 0 0 0
Schwerpunkt 2 0 0 0 0
Maßnahme 2.1 0 0 0 0
Maßnahme 2.2 0 0 0 0
Schwerpunkt 3 0 0 0 0
Maßnahme 3.1 0 0 0 0
Maßnahme 3.2 0 0 0 0
Technische Hilfe 0**** 0 0 0
Maßnahme TH-1 0**** 0 0 0
Maßnahme TH-2 0**** 0 0 0
Insgesamt 0 0 0 0 0

* Vorzulegen sind eine Tabelle für das letzte volle Kalenderjahr sowie eine Tabelle mit den kumulierten Beträgen bis Ende des vorangegangenen Jahres (im Falle 
** Diese Spalte enthält die Beträge, anhand deren die Beteiligung des EFRE berechnet wird (entweder die gesamten zuschußfähigen Kosten oder die gesamten 
zuschußfähigen öffentlichen/gleichgestellten Ausgaben)
*** Der Interventionsbereich ist für jede Maßnahme anhand der Standardklassifizierung dreistellig zu kodieren; erforderlichenfalls (bei heterogenen Maßnahmen) s
Codes mit dem geschätzten jeweiligen prozentualen Anteil an der Maßnahme anzugeben.
**** Hinweis: Da die Einrichtung des finanziellen Melde- bzw. Monitoringssystems noch nicht erfolgt ist, 
wurden im Jahr 2002 noch keine Zahlungen an die Zahlstelle gemeldet. Dies wird für die Maßnahme TH-1 und TH-2 nachträglich im 
Laufe des Jahres 2002 erfolgen. 
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